
Florastraße: Zu hohes Verkehrsaufkommen
BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 03629 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 15 - Trudering-Riem vom 17.02.2022 

Sehr geehrter Herr Ziegler,

bei dem o. g. Antrag des Bezirksausschusses 15 – Florastraße: Zu hohes 
Verkehrsaufkommen – handelt es sich um eine Angelegenheit der laufenden Verwaltung. Eine
Behandlung im Stadtrat ist daher nicht erforderlich.

Inhaltlich teilen wir dazu Folgendes mit:

Die Florastraße befindet sich bereits seit vielen Jahren in unserem regelmäßigen 
Geschwindigkeitsmessprogramm, welches bereits mehr als 860 Straßen im gesamten 
Stadtgebiet enthält und wir führen dort entsprechende Kontrollen durch. Wir greifen den 
Antrag allerdings gerne auf und werden versuchen, in nächster Zeit dort die Kontrollen im 
Rahmen unserer personellen Möglichkeiten zu verstärken.

Eine dauerhafte Erhöhung der Kontrolldichte ist allerdings aus Ressourcengründen nicht 
möglich. Zudem ginge eine solche auch nur zu Lasten anderer Örtlichkeiten.

Die örtlichen Gegebenheiten sind sowohl dem Polizeipräsidium München, als auch der MVG 
gut bekannt, wie aus der Antwort auf den Antrag „Florastraße: Verkehrsverschärfung durch 
eingeführtes Haltverbot, BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 01625 des Bezirksausschusses des 
Stadtbezirkes 15 – Trudering-Riem vom 21.01.2021“ ersichtlich ist.
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Öffnungszeiten:
Mo, Mi, Fr 7.30-12.00 Uhr
Di 8.30-12.00 und 14.00-18.00 Uhr
Do 8.30-15.00 Uhr 

Internet:
www.kvr-muenchen.de  



Seite 2 von 2Wir sehen nicht zuletzt auch deshalb von einem deklaratorischen Hinweisschreiben an die 
MVG im Hinblick auf die angeordnete Geschwindigkeit von Tempo 30 ab.

Mit freundlichen Grüßen


